SACHLICHE UND ZEITLICHE GLIEDERUNG DER AUSBILDUNG
[bookmark: _GoBack](Anlage zum Berufsausbildungsvertrag – Umwelttechnologe/in für Kreislauf- und Abfallwirtschaft)

für 	 	vom 	bis  	
(Name/Vorname des/der Auszubildenden)	(Name des Ausbildungsbetriebes)	(Beginn und Ende der Ausbildung)

Abschnitt A: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten


	Lfd. Nr.
	Teil des Ausbildungsberufsbildes gem. Ausbildungsverordnung
	betriebliche Ausbildungs-
dauer in Wochen
	überbetriebliche Ausbildungs-
dauer in Wochen
	Verantwortliche/r Ausbilder/in für diesen Bereich, Ausbildungsort/e (betrieblich oder überbetrieblich)

	
	
	1. Jahr
	2. + 3. Jahr
	1. Jahr
	2. + 3. Jahr
	

	1
	Erstellen und Anwenden von Unterlagen
	
	
	
	
	

	2
	Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen
	
	
	
	
	

	3
	Herstellen und Trennen von Stoffgemischen
	
	
	
	
	

	4
	Beurteilen von ökologischen Kreisläufen und Anwenden von Hygienemaßnahmen
	
	
	
	
	

	5
	Lagern, Bearbeiten und nachhaltiges Anwenden von Werk-, Hilfs- und Gefahrstoffen
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	Lfd. Nr.
	Teil des Ausbildungsberufsbildes gem. Ausbildungsverordnung
	betriebliche Ausbildungs-
dauer in Wochen
	überbetriebliche Ausbildungs-
dauer in Wochen
	Verantwortliche/r Ausbilder/in für diesen Bereich, Ausbildungsort/e (betrieblich oder überbetrieblich)

	
	
	1. Jahr
	2. + 3. Jahr
	1. Jahr
	2. + 3. Jahr
	

	6
	Erkennen von elektrischen Gefahren und Einleiten von Maßnahmen
	
	
	
	
	

	7
	Auswählen und Handhaben von Werkzeugen und Maschinen
	
	
	
	
	

	8
	Betreiben von technischen Systemen
	
	
	
	
	

	9
	Beraten von Kundinnen und Kunden und Erstellen von Angeboten
	
	
	
	
	

	10
	Zuführen von Abfällen und Wertstoffen zu Kreislaufsystemen unter Aspekten der Nachhaltigkeit
	
	
	
	
	

	11
	Beurteilen von und Arbeiten mit gefährlichen Gütern, Stoffen und Abfällen
	
	
	
	
	


für		 (Name/Vorname des/der Auszubildenden)



	Lfd. Nr.
	Teil des Ausbildungsberufsbildes gem. Ausbildungsverordnung
	betriebliche Ausbildungs-
dauer in Wochen
	überbetriebliche Ausbildungs-
dauer in Wochen
	Verantwortliche/r Ausbilder/in für diesen Bereich, Ausbildungsort/e (betrieblich oder überbetrieblich)

	
	
	1. Jahr
	2. + 3. Jahr
	1. Jahr
	2. + 3. Jahr
	

	12
	Bedienen von Anlagen
	
	
	
	
	

	13
	Überwachen und Beurteilen von Mess-, Steuer- und Regelprozessen
	
	
	
	
	

	14
	Planen und Durchführen von Instandhaltungsmaßnahmen
	
	
	
	
	

	15
	Abwickeln logistischer Prozesse
	
	
	
	
	




Abschnitt B: Integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

	Lfd. Nr.
	Teil des Ausbildungsberufsbildes gem. Ausbildungsverordnung
	betriebliche Ausbildungs-
dauer in Wochen
	überbetriebliche Ausbildungs-
dauer in Wochen
	Verantwortliche/r Ausbilder/in für diesen Bereich, Ausbildungsort/e (betrieblich oder überbetrieblich)

	
	
	1. Jahr
	2. + 3. Jahr
	1. Jahr
	2. + 3. Jahr
	

	1
	Organisation des Ausbildungsbetriebes, Berufs-bildung sowie Arbeits- und Tarifrecht
	während der gesamten Ausbildungszeit zu vermitteln
	

	2
	Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
	
	

	3
	Umweltschutz und Nachhaltigkeit
	
	

	4
	digitalisierte Arbeitswelt
	
	

	5
	Kommunizieren mit Kundinnen und Kunden sowie im Team
	
	
	
	
	

	6
	Umsetzen von Sicherheitsvorschriften und Betriebsanweisungen
	
	
	
	
	



	1. Ausbildungsjahr
	
	
	2. und 3.  Ausbildungsjahr

	Betrieblich	: 0,0	Wochen
Überbetrieblich	: 0,0	Wochen

Berufsschule	: 0,0	Wochen
Urlaub	: 0,0	Wochen



Summe	: 00	Wochen
	
	
	Betrieblich	: 0,0	Wochen
Überbetrieblich	: 0,0	Wochen

Berufsschule	: 0,0	Wochen
Urlaub	: 0,0	Wochen



Summe	: 00	Wochen



